
 

  
 
Versetzungsbestimmungen an Gymnasien in Hessen 
in der Sekundarstufe I (Stufen 5 bis 10) 
 

 

Rechtliche Grundlage:  

§75 (1) Hessisches Schulgesetz und Anlage 1 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 

 
 

 

Versetzung: 
Eine Schülerin oder ein Schüler an einem Gymnasium gilt als versetzt, wenn alle Fächer mindestens 

mit der Note ausreichend (Note 4) bewertet werden.   

 

 

Versetzung mit Ausgleich: 
Minderleistungen (Noten 5 und 6) müssen ausgeglichen werden. Ansonsten gilt die Schülerin bzw. 

der Schüler als nicht versetzt.  

 

 

Ob ein Ausgleich möglich ist, hängt davon ab, ob eine Minderleistung in einem Hauptfach oder einem 

Nebenfach vorliegt.  

 

Eine Minderleistung in einem Hauptfach kann nur durch die Noten 2 und/oder 3 in anderen Hauptfä-

chern ausgeglichen werden. 

Hauptfächer sind: Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Spanisch und Mathematik. 
 

Alle andere Fächer sind Nebenfächer.  

 

Gute oder befriedigende Noten (2 oder 3) in Nebenfächern, wie z. B. in Kunst, PoWi, Sport etc. kön-

nen keine Note 5 in einem Hauptfach ausgleichen.  

 

 

Beispiel:  
Die Note 5 in Mathematik kann durch  

• 1x Note 2 oder  

• 2x Note 3  
 

in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Spanisch ausgeglichen werden. 

Außerdem gibt es zwei weitere Möglichkeiten, wie diese Minderleistung ausgeglichen werden kann 

(siehe Seite 2, Beispiel Nr. 1). 

 

 

 

Eine Übersicht zu den Versetzungsbestimmungen finden Sie auf Seite 2. 
  



 
Minderleistung Ausgleichmöglichkeit  Nachprüfung? 

N
r.

 1
 

1x Note 5 im 
Hauptfach 
 

 

 

 

 

Beispiel:  

Mathematik = 5 

Mindestens 1x Note 2 in einem 

Hauptfach oder 

2x Note 3 in einem Hauptfach 

oder 

1x Note 3 in einem Hauptfach und 
der Zeugnisschnitt ist mindestens 

3,0 oder besser.  

Ausgleich durch: 

Deutsch = 2  oder 

Englisch und Latein = 3   oder 

Englisch = 3 und Zeugnisschnitt ist 

mindestens 3,0  

Falls kein Ausgleich durch Noten möglich 

ist, besteht ein Anspruch auf eine Nach-

prüfung im Fach der Minderleistung. 

Nachprüfungen sind ab Stufe 6 bis 10 

möglich. Die Versetzung per Nachprüfung 

ist lediglich 2x in der Schullaufbahn des 

Kindes möglich. 

Alternative, falls kein Ausgleich möglich:  

Nachprüfung in Mathematik 

N
r.

 2
 

2x Note 5 im 
Hauptfach 
 

 

 

 

 

Beispiel:  

Englisch = 5 und 

Spanisch = 5 

Wenn eine Minderleistung durch 

1x Note 2 in einem Hauptfach 

oder 2x Note 3 im Hauptfach aus-

geglichen werden kann, besteht 

die Möglichkeit einer Nachprü-

fung.  

Wird keine Nachprüfung angebo-

ten, gibt es keine Versetzung. 

Ausgleich einer Minderleistung 

durch: Mathematik = 2 oder 

Deutsch und Mathematik = 3 

Die Möglichkeit einer Nachprüfung ist in 

diesem Fall eine pädagogische Entschei-

dung der Klassenkonferenz.  

Die Konferenz entscheidet, ob und in wel-

chem Fach die Nachprüfung angeboten 

wird. 

Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

 

nur in Verbindung mit 

Nachprüfung in Englisch oder Spanisch. 

N
r.

 3
 1x Note 6 im 

Hauptfach 
Kein Ausgleich, nicht versetzt. Nein. 

N
r.

 4
 

1x Note 5 im  
Nebenfach 
 
Beispiel:  

Physik = 5 

Mindestens 1x Note 2 oder 2x 

Note 3 in einem Haupt- und/oder 

Nebenfach 

Ausgleich durch: 

Sport = 2   oder 

Englisch = 2 oder 

Kunst und Religion = 3 

Anspruch auf Nachprüfung besteht, ist in 

der Regel allerdings nicht notwendig, da 

ein Ausgleich möglich ist. 

 

N
r.

 5
 3x Note 5  

in Haupt- und/oder 
Nebenfächern 

Kein Ausgleich, nicht versetzt. Nein. 

N
r.

 6
 

1x Note 6 im  
Nebenfach 
 

1x Note 1 oder 2x Note 2 oder 3x 

Note 3 in einem Haupt- und/oder 

Nebenfach 

  

Nein. 

N
r.

 7
 

1x Note 5 im 
Hauptfach und 
1x Note 5 im  
Nebenfach 
 
 
 

Vgl. Nr. 1 und Nr. 4 

 

Die Möglichkeit einer Nachprüfung ist in 

diesem Fall eine pädagogische Entschei-

dung der Klassenkonferenz.  

Die Konferenz entscheidet, ob im Haupt-

fach eine Nachprüfung angeboten wird. 

 

Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

N
r.

 8
 

1x Note 5 Haupt-
fach und 1x Note 6 
im Nebenfach 

Wenn Note 6 im Nebenfach ausge-

glichen werden kann (vgl. Nr. 6), 

ist eine Nachprüfung im Hauptfach 

möglich. 

Die Möglichkeit einer Nachprüfung ist in 

diesem Fall eine pädagogische Entschei-

dung der Klassenkonferenz.  

 


